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Birgden;Az:33.11-52301-
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HERAUSGEBER DES AMTSBLATTES IST DER
BÜRGERMEISTER DER STADT HÜCKELHOVEN

BEZUGSMÖGLICHKEITEN UND BEDINGUNGEN:

Kostenlos erhältlich:
an der Information des Stadtbüros der Stadtverwaltung
Hückelhoven, Rathausplatz 1, Eingang Breteuilplatz
abrufbar auf der Homepage der Stadtverwaltung
Hückelhoven www.hueckelhoven.de unter der Rubrik
,Aus dem Rathaus/Amtsblatt""'

Es kann auch gegen Erstattung der Portokosten in
Papierform oder als Benachrichtigung per Email abonniert
werden.

Das Amtsblatt ist einzeln zu beziehen.
Die Bestellung ist an die Stadtverwaltung Hückelhoven,
Hauptamt, Rathausplatz 1, 41836 Hückelhoven oder an
info(S)h ueckelhoven.de zu richten.



Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Köln
Dezernat 33
-Ländliche Entwicklung, Bodenordnung-

Köln, den 25.01.2023
Zeughausstr. 2-10
50667 Köln
Tel.: 0221 147-2033
Fax: 0221 147-4181

Flurbereinigung Birgden, Aktenzeichen: 33.11 -5 23 01 -
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Einladung

Durch Beschluss der Bezirksregierung Köln vom 05.01.2023 wurde die Flurbereini-
gung Birgden angeordnet.

Mit dem Flurbereinigungsbeschluss entstand die Teilnehmergemeinschaft der Flurbe-
reinigung Birgden.

In dem Flurbereinigungsverfahren Birgden wird hiermit gemäß § 21 Absatz 2 des Flur-
bereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.03.1976
(BGBI. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBI. l S. 2794), zur
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ein Termin anberaumt auf

Donnerstag, den 02. März 2023, um 16:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Rathauses Gängelt,

Burastraße 10, 52538 Gängelt.

Zu der Vorstandswahl werden alle Teilnehmer/innen des Flurbereinigungsverfahrens
eingeladen. Wahlberechtigte Teilnehmer/innen sind die Eigentümer und Erbbaube-
rechtigten der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Auf Verlangen der Be-
zirksregierung Köln haben sich die anwesenden Teilnehmer/innen als solche auszu-
weisen.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teilneh-
mer/innen oder bevollmächtigten Personen mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gewählt (§ 21 Abs. 3 FlurbG). Jede/r anwesende Teilnehmer/in oder jede bevoll-
mächtigte Person hat nur em Stimmrecht, gleich wie viele Besitzstände er/sie vertritt.
Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.

Teilnehmer/innen, die am persönlichen Erscheinen zum Wahltermin verhindert sind,
haben die Möglichkeit, sich durch eine bevollmächtigte Person vertreten zu lassen.
Entsprechende Vollmachtsformulare können auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Köln
https://www.bezreci-koeln.nrw.de/brk jnternet/leistunaen/abteilunci03/33/flurbereinic)unflsver-
fahren/form taqesvollmacht.pdf

abgerufen oder bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, unter Angabe des obigen
Aktenzeichens angefordert werden. „Abi. Hü. 2023, Nr. 4, S. 20"
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Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Personen, die nicht stimmberech-
tigt sind, an der Veranstaltung teilnehmen und gewählt werden können.

Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin keinen
Erfolg verspricht, kann die Bezirksregierung Köln Mitglieder des Vorstandes nach An-
hörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen (§ 21 Abs. 4 FlurbG).

Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen oder zu bestellen
(§ 21 Abs. 5 FlurbG).

Der Termin dient ausschließlich der Wahl des Vorstandes. Für Fragen hinsichtlich des
Flurbereinigungsverfahrens können die Teilnehmer/innen sich gerne telefonisch mit
der zuständigen Dezernentin, Frau Pils unter der Tel.-Nr. 0221 147-4143
bzw. per E-Mail christina.pils@brk.nrw.de oder dem zuständigen Projektleiter, Herrn
Gollnick unter der Tel.-Nr. 0221 147-4040 bzw. perE-Mailsascha.ao!lnick(5)brk.nrw.de
in Verbindung setzen.

Im Anschluss an die Wahl des Vorstandes findet die konstituierende Sitzung des ge-
wählten Vorstandes statt, in der u. a. der/die Vorsitzende und der/die stellvertretende
Vorsitzende von den ordentlichen Vorstandsmitgliedern gewählt werden.

Auf die geltende Coronaschutzverordnung wird verwiesen.
Es wird gebeten, die Informationen für Besucherinnen und Besucher auf der
Homepage der Bezirksregierung Köln unter
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk internet/kontakt/index.html zu beachten.

Im Auftrag
gez. Frings-Schäfer
Regierungsdirektorin

Diese öffentliche Bekanntmachung wird auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln veröffentlicht:
https://url.nrw/flurbereiniaunasverfahren

Allgemeine Hinweise zum Datenschutz für den Geschäftsbereich der Bezirksregierung Köln sowie Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren sind zu finden unter:
https://www.bezreq-koeln.nrw.de/brk internet/]eistunaen/abteiluna03/33/fIurbereiniaungsverfahren/datenschutzhinweise.Ddf.
Auf Wunsch werden diese Informationen gerne auch barrierefrei zur Verfügung gestellt.
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